
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1996/1/23 94/08/0290
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.01.1996

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §357 Abs1;

AVG §37;

AVG §38;

AVG §39 Abs2;

AVG §69 Abs1 Z2;

AVG §69 Abs3;

Rechtssatz

Der Umstand, daß im § 357 Abs 1 ASVG die Bestimmungen des AVG über das Ermittlungsverfahren (mit Ausnahme des

§ 38 AVG) nicht für anwendbar erklärt wurden, enthebt die Sozialversicherungsträger - auch unter Berücksichtigung

der Intention des Sozialversicherungsgesetzgebers auf rationelle Gestaltung der Massenverfahren nach diesen

Gesetzen - nicht der Verp@ichtung, den maßgebenden Sachverhalt in ausreichendem Maße festzustellen (Hinweis E

26.11.1982, 82/08/0127, 0128).

Schlagworte

Verhältnis zu anderen Materien Normen
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